Bebauungsvorschriften

MI = Mischgebiet
WA = Allgemeines Wohngebiet

1. Nutzungsart

Das Baugebiet ist teilweise "Mischgebiet" (Parzellen 4, 5, 6 und 7) im Sinne des § 6 der Baunutzungsverordnung und teilweise "Allgemeines Wohngebiet" (Parzellen 1, 2 und 3) im Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung, jeweils in offener Bauweise.

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch die Begrenzung der überbaubaren Flächen in Verbindung mit der zulässigen Geschoßzahl bestimmt.

Die im Bebauungsplan festgelegte Zahl der Vollgeschosse ist höchstzulässig.

Zahl der Vollgeschosse: Z = III

Grundflächenzahl: GRZ = 0,4

Geschoßflächenzahl: GFZ = 1,0


2. Hauptgebäude

Die im Bebauungsplan festgesetzten Firstrichtungen sind zwingend, die Geschoßzahlen sind höchstzulässig. Anbauten und Ausbauten sind zulässig, wenn sie der Gesamtform des Hauptgebäudes ein- und untergeordnet sind (höchstens 1/3 der Länge bzw. der Breite des Hauptgebäudes).

Dachneigung und Dachdeckung gemäß Regelbeispielen.

Dachaufbauten sind zulässig, wenn in Maß und Form die ebene Dachfläche überwiegend gewahrt bleibt.

Dachgauben und Dacheinschnitte dürfen nur im inneren Drittel der Dachfläche angeordnet werden.

Die Wandhöhe darf, gemessen ab natürlichem Gelände, beim Typ Z = III 6,5 m nicht überschreiten (gemessen an der talwärts gelegenen Traufseite).


3. Nebengebäude (Garagen)

Zugelassen sind Nebengebäude nur an den im Bebauungsplan festgesetzten Stellen.
Dachform, Dachneigung und Dacheindeckung gem. Regelbeispiel.

Bei der Errichtung von Doppelnebengebäuden (Garagen) an gemeinsamer Grundstücksgrenze hat sich der Nachbauende in Bezug auf Bauhöhe, Dachneigung etc., einem bereits an dieser Grenze bestehenden Nebengebäude anzugleichen.

Soweit nach den festgesetzten Baulinien Nebengebäude an der Grundstücksgrenze vorgesehen sind, wird hierfür gem. § 22 Abs. 4 Baunutzungsverordnung ein Grenzbaurecht festgesetzt.

Die mittlere Wandhöhe darf, gemessen ab natürlichem Gelände, 3,00 m nicht überschreiten. Bei hängigen Gelände soll die Wandhöhe im Mittel 3,50 m nicht übersteigen, wobei die natürlichen Gegebenheiten zu beachten sind.


4. Aussenwerbung

Mit Gebäuden fest verbundene Werbeeinrichtungen sind zulässig an Gebäuden mit Geschäften oder am Ort der Leistung, wenn sie nicht verunstalten, die Werbeeinrichtungen an einer Gebäudefront sind auf eine gemeinsame Fläche bis 0,3 Quadratmeter zu beschränken. Bei Leuchtreklamen sind grelle Farben, Farbmischungen und Wechsellicht unzulässig. Sogenannte Nasenschilder dürfen ein Flächenmaß von 0,3 Quadratmeter und eine Ausladung von 0,6 m nicht überschreiten.


5. Solarheizung

Sonnenkollektoren sind zulässig.


6. Sichtdreiecke

Die Sichtdreiecke sind von jeglicher sichtbehindernden Bebauung, Bepflanzung u.a. freizuhalten, sofern deren Höhe 1,0 m über Fahrbahnoberkante erreicht oder erreichen kann.


7. Bepflanzung und Grünordnung

7.1 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke gem. Art. 5 BayBO.

7.2 Hausgartenflächen

Die nicht überbauten und als Zuweg notwendigen Flächen sind unter Verwendung von heimischen Bäumen und Sträuchern gärtnerisch anzulegen. Geeignete Gehölze sind: Hasel, Schwarzer Holunder, Schlehe, Weißdorn und Hundsrose. Freistehende Mülltonnenanlagen sind mit Sträuchern einzugrünen.

Im Vorgartenbereich ist je 300 Quadratmeter Grundstücksfläche 1 Laubbaum zu pflanzen, wie z.B. Kirsche, Vogelbeere, Birke, Ahorn, Eiche.


8. Bodendenkmäler

Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zutage kommen, unterliegen nach § 8 Denkmalschutzgesetz der Meldepflicht. Für diesen Fall ist das Landesamt für Denkmalpflege als Träger öffentlicher Belange bei den Einzelbaumaßnahmen zu hören.

